
Periodische Schutzraumkontrolle (PSK) 

COVID - Schutzkonzept 

für Kontrolleure und Schutzraum -  Besitzer oder deren Vertreter 

 

Bei der Kontrolle des Schutzraumes müssen die 

geltenden Hygiene– und Abstandsregeln beachtet 

werden. 

Während der Durchführung der Kontrolle sollten sich 

der Kontrolleur und der Eigentümer des 

Schutzraums, bzw. dessen Vertreter, nicht im selben 

Raum aufhalten.  

Beide Parteien schützen sich, indem sie die 

Oberflächen der Schutzrauminstallationen vor und 

nach den Arbeiten desinfizieren. 

Die Information über die erfolgte Kontrolle ist 

grundsätzlich im Freien vorzunehmen.  

Sollte jemand in Ihrem Haushalt an COVID erkrankt 

sein, bitten wir um Mitteilung.  


